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 Veröffentlicht am 03.07.1984

Norm

ABGB §457

Rechtssatz

Die vor deren Trennung von der Pfandliegenschaft vorgenommene gerichtliche Veräußerung einer Maschine hat zur

Folge, daß als Gegenstand der Befriedigung der von den Erstehen erlegte Versteigerungserlös an die Stelle der

Pfandsache tritt.
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